
Satzung über die Veränderungssperre  
für einen Teilbereich der Stadt Norderney 

 
Zur Sicherung des eingeleiteten Verfahrens zur Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. 47 A 
„Vorderer Hafenbereich“ hat der Rat der Stadt Norderney in öffentlicher Sitzung am XX.YY.2017 
aufgrund von §§ 14, 16 Abs. 1 und 17 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) i.V.m. § 10 des 
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) für den Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes folgende Veränderungssperre als Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Anordnung der Veränderungssperre 

Zur Sicherung der Planung im Geltungsbereich der Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. 47 A 
„Vorderer Hafenbereich“ wird für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes eine Veränderungs-
sperre angeordnet. 
 

§ 2 
Räumlicher Geltungsbereich der Veränderungssperre 

Der räumliche Geltungsbereich umfasst den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 47 A 
„Vorderer Hafenbereich“ gemäß der Anlage zu dieser Satzung. 
 

§ 3 
Inhalte der Planänderung 

Im Zuge des Bauleitplanverfahrens für das Nationalparkerlebniszentrum wurde die Notwendigkeit 
erkannt, den vorderen Hafenbereich ebenso wie den hinteren Hafenbereich (Bebauungsplan 
Nr. 47 B) bauleitplanerisch zu ordnen. Es wurde deutlich, dass der Molenkopf durch die Neubauten 
des Nationalparkhauses und des Hafenempfangsgebäudes eine starke Veränderung erfahren 
würde, die ein Planungsbedürfnis nach sich ziehen würde. 
 
Mit der Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. 47 A „Vorderer Hafenbereich“ soll der planeri-
sche Konflikt zwischen der gewerblichen Hafennutzung und der touristischen Funktion des vorde-
ren Hafenbereiches unter Berücksichtigung der natur- und küstenschutzrechtlichen Belange 
bewältigt werden.  
 
Ziele der Planung sind: 
- Sicherung der Funktion des Hafens für den Fährverkehr 
- Sicherung der hafenaffinen Gewerbenutzung 
- Anpassung der Verkehrsführung und der Parkplatzflächen an die stark gestiegenen Passagier-

zahlen und die veränderten Gästebedürfnisse 
- Aufwertung der touristischen Attraktivität des vorderen Hafenbereiches 
 
Folgende Planinhalte sollen im Bebauungsplan Niederschlag finden: 
- Schaffung der bauleitplanerischen Voraussetzungen für den zeitgemäßen Ausbau der Ver-

kehrsflächen am Hafen durch die Ausweisung von Flächen für PKW-Stellplätze, Bereichen für 
den ÖPNV, Fahrradparkflächen, die Aufstellfläche für den Fährbetrieb sowie Flächen für den 
Hafenverkehr 

- Sicherung und Steuerung der gewerblichen Hafennutzung durch die Ausweisung eines sonsti-
gen Sondergebietes (§ 11 BauNVO) „Hafengebundenes Gewerbe“ 

- Sicherung der Gemeinbedarfsnutzungen „Betriebshof NPorts / WSA“ und „Zoll“ 
- Sicherung und Steuerung des Standortes Haus Noderoog durch die Ausweisung eines sonsti-

gen Sondergebietes (§ 11 BauNVO) „Erholungsheim“ 
- Standortsicherung und Darstellung von Ausbaumöglichkeiten für das Nationalparkhaus durch 

die Ausweisung eines sonstigen Sondergebietes (§ 11 BauNVO) „Nationalparkhaus“ 
- Steuerung der Grundstücksausnutzung durch die Ausweisung von überbaubaren Flächen 
- Steuerung der Höhenentwicklung der baulichen Anlagen 
- Ausschluss von Wohnnutzungen im Hafenbereich 



§ 4 
Inhalt und Rechtswirkungen der Veränderungssperre 

(1) Im räumlichen Geltungsbereich der Veränderungssperre dürfen: 
1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht besei-

tigt werden; 
2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken und bauli-

chen Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeige-
pflichtig sind, nicht vorgenommen werden. 

(2) In Anwendung von § 14 Abs. 2 BauGB kann, wenn überwiegende öffentliche Belange nicht 
entgegenstehen, eine Ausnahme von der Veränderungssperre zugelassen werden. 

(3) Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich genehmigt worden 
sind, Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung werden von 
der Veränderungssperre nicht berührt. 

 
§ 5 

Inkrafttreten 
Die Satzung über die Anordnung der Veränderungssperre tritt mit der öffentlichen Bekanntma-
chung nach § 10 BauGB in Kraft. 
 

§ 6 
Geltungsdauer 

Für die Geltungsdauer der Veränderungssperre ist § 17 BauGB maßgebend. Sie tritt nach Ablauf 
von zwei Jahren seit ihrem In-Kraft-Treten außer Kraft. Sie tritt auch außer Kraft, wenn der Bebau-
ungsplan, dessen Sicherung sie dient, in Kraft getreten ist. 
 
 
26548 Norderney, den 05.12.2016 Der Bürgermeister 
 
 
 
 …………………….. 
           (Ulrichs) 



Anlage:  
Räumlicher Geltungsbereich der Veränderungssperre für den Geltungsbereich der Neuauf-
stellung des Bebauungsplanes Nr. 47 A „Vorderer Hafenbereich“ 
 

 
Geltungsbereich Bebauungsplan Nr. 47 A „Vorderer Hafenbereich“ 


